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.M 34. Söichmi,
herausgegeben

vv»

einer katholischen Gesellschaft. 2>. August t8M.
Die Schweizerische Kirchenzeitung erscheint jeden Samstag und kostet halbjährlich in Solothurn.Fr. 3. 63 C., portofrei in der Schweiz Fr. 4.
In Monatsheften, durch den Auchbandel bezogen, kosten" 12 Hefte 4 fl. od. 2>/z Rthlr.—Inserate wcrven zu 15 Cts. die Zeile berechnet.

Verlag und Expedition - Schcrcr'sche Buchhandlung in Solothurn.

Der Geistliche ist kein Sàtàamteter.

„Neroonnriu» nutorn sngit, gnin rneresnariu» à;
„vt nun i>i!i tinst ncl oni» rlv «vidus." — »olc. ll>, 13.

-»'Es ist wohl keine bloße Redensart, sondern es ist eine

Thatsache, daß je das Größte und Bedeutsamste in der Ge-

schichte, daß vor Allein der Segen und Friede der Mensch-

hcit sei gewirkct worden durch die Religion; es ist wohl
unbestrittene Thatsache, daß das Größte in der Welt sei

gethan worden durch die währe Religion, durch die Kirche

Christi, welche nicht nur jedem Einzelnen die Erlösung und

das Himmelreich vermittelt und eröffnet, sondern die Welt
umgestaltet und ihr Angesicht erneuert hat. Aber, wenn
die Kirche der Welt das Heil gebracht hat und noch bringt,
so bringt sie es uns und brachte es Allen durch den Prie-
st er. Soweit die Kirche reicht, soweit reicht auch das Prie-
sterthum ; und je mehr einer die K rche achtet und li.bt,
desto inniger wird er auch ihre Priester ehren; selbst da

wird er ihren Character ehren, wo ihr Leben nicht mit ih-

rcr Sendung übereinstimmen sollte. Kirche und Priester-

thum sind und bleiben unzertrennlich und Eines tan» ohne

das Andere gar nicht bestehen, nicht einmal gedacht wer-

den. Die Kirche bedarf nothwendig äußerlicher Organe,

um ihre Sendung erfüllen uno allen Menschen die Erlö-

snng Christi zuwenden zu können. Und der Priester kann

nur von der Kirche und von Niemand Andern» Sendung

und Vollmacht erlangen, weil er eben im Namen der Kirche

wirken muß. So klar und einfach sich diese Wahrheiten

darstellen, so hat die menschliche Spitzfindigkeit auch hier

eine kleine Staubwolke aufgewirbelt; natürlich des lieben

Brodes willen, denn es ist ein altes Wort: „Wessen Brod

ich eß' ; dcßen Lied' ich singe." Daß gewisse StaatSkirchen-

Väter sich mit dem Gedanke tragen konnten, die katholische

Geistlichkeit als Staatsbcamtete in Eid und Pflicht zu nch-

men, dessen wird sich Niemand verwundern mögen; aber

daß ein katholischer Geistlicher mit Namensuuterschrift in

öffentlicher Zeitschrift mit einer solchen Theorie auftreten

durfte: dessen sollen wir uns billig wundern. Und dabei

dürfen wir nicht stillschweigend stehen bleiben; nein, die

katholische Geistlichkeit ist ihren Bedrängern gegenüber ei-

neu feierlichen Protest schuldig: denn, gui tuoet consentir«!

viäetur. Ohnehin deutet ja das Thun und Treiben, oder,

besser gesagt, das Nichtsthun gewisser Geistlichen längst da-

hin, als ob nicht blos Einer von diesem Aussähe angesteckt

wäre, daß also ein öffentliches Wort auch in dieser Bczie-

hung sehr zeitgemäß sei.

Wir wollen nicht unterlassen, gleich zu Anfang auf-
mcrksam zu macheu auf die Bedeutung und Wichtig-
kcit der Frage. Es ist allerdings nicht gleichgültig,
wer einen Knecht in Dienst nimmt und unterhält, ob der

Besitzer eines Hofes oder ob sein Nachbar; denn es ist

klar, daß der Knecht für den arbeiten wird, der ibm den

Lohn gibt; der Andere hat gar kein Recht, ihn zu gebrau-
chcn oder zu verwenden, als derjenige, welcher ihn in sei-

neu Dienst genommen. Gerade so verhält es sich mit der

Geistlichkeit. Hat der Staat sie geweiht und gesendet, und
erhält sie der Staat, so stehen sie in seinem Dienste; sie

sind Staats be die n stct c ; sie stehen mit den Wcibeln und
Landjägern auf gleicher Linie; der Unterschied besteht nur
in der Farbe des Rockes. Sehen Sie zu, die Herreu Staats-
geistlichen, wohin sie von ihren Theorien und falschen Freun-
den geführt und zu welchen Folgerungen der Staatsdienst
führen muß! — Wenn der katholische Geistliche nur ein

Staatsbedicnstctcr ist, so muß er allerdings eine verbotene

Ehe verkündigen; er darf der Kirche nicht gehorchen, denn
er ist ein Diener des Staates. Ist der katholische Geistliche
ein Diener des Staates, — dann darf er allerdings ohne

Bewilligung seines Herrn (Placet) die Erlasse seines Bi-
schofcs und Papstes nicht mehr von der Kanzel verlesen;
swas gehen ihn Bischof und Papst an; er beugt sich nicht
vor dem Krummstab, — sondern vor dem Knöpflistcckcn) ;
er darf nicht mehr die kllinoncs der Väter von Trient ver-
künden; nicht mehr das blieoe»»», beten; nicht einmal das
sznnbolum ^postolieum; nichts mehr, er ist Knecht des

Staates und der Staat allein kaun ihm befehlen. Darum
hat die Kirche von jeher und zu aller Zeit so entschieden

und unbesicglich um ihre Rechte und Freiheit gckämpst;
es handelt sich da nicht blos um Fastenbullen und Dispcn-
sen; es handelt sich um Leben oder Sterben; denn, wenn
die Kirche nicht frei ist, so kann ihr Befehlshaber und Bc
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dränger ihr auch oen Glauben und die Sacraiuente rauben,

sie kaun sich nicht wehren dagegen, denn sie wäre eine

Sklavin und gefeßclt durch die Willkühr der Gewalt. Das

wissen die Landvvgte und Zwinghcrrn des 19. Jahrhunderts

gar wohl und sie wissen es besser, als Viele der Unsrigen.

Haben wir in diesen flüchtigen Andeutungen an die Wich-

tigkeit der Frage erinnert, so gehen wir nun an die Be-

antwvrtung derselben, d. h. an die Beweisführung unserer

Behauptung: der G estliche ist kein Staatsbeamt eter.

l. Zu jedem Amte in der Welt gehört vor Allem eine

nothwendige Befähigung, ein gewisser amtlicher Character;

es ist dieses beim Priestcramtc die hl. Wcihe; — diese

Weihe ist das Charakteristische; ohne diese gibt es keinen

Priester. Gelehrsamkeit, Frömmigkeit, Rednergabe, — Al-
les gut ^ aber sie bilden keinen Priester, wenn ihn nicht

die hl. Kirche weihet. Was ist denn diese Weihe und wa-

rum ist sie so wichtig Die Weihe ist erstens eine sreiwil-

lige .Uebergabe des Ordinanden an den Dien st d e r K i r ch e ;

und es ist zweitens die Annahme dieses Dieners voir Seite

ver Kirche. Diese Bedeutung der Weihe sprechen alle Worte

und Ceremonien der Weihe aus; darum wurden wir mit
vein Kleide der Kirche bekleidet; darum übergab man uns

Kelch und Meßbuch; darum endlich gelobten wir dem Bi-
schos durch feierlichen Eid „Gehorsam und Ehrfurcht"

si)k>vrl>o»tlail> UV I'vvvrviitikiu). — Wie der Ehrist durch

oas Sacrament der Taufe aufgenommen wird als Glied

ver Kirche und bei dieser Aufnahme Allein wiocrsagt, was

gegen den Glauben und die Sitten der Kirche steht: so

wird der Ordinande durch die hl. Weihe aufgenommen in
ven Dienst der Kirche und entsagt bei dieser Aufnahme der

Welt und allen Ansprüchen an dieselbe; daher lautet sein

erstes Wort bei der Weihe: Zloiiiinus purs Invrmlitutis

INSSZ Lt. LU.IÍLÍ8 iovi : tu öS, c/cct ,'««/Kue« /ccr-ecktl/ute/n

à/«." Durch die Weihe entsagt also der Geistliche der

Welt und ihrem Dienste; er weiht sich Christus in seiner

Kirche und das aus ewig und mit hl. Eide, allerdings eine

wichtige Sache; deßhalb spricht der Bischof vor der Weihe

ves Subdiaeons nochmals die bedeutsamen Worte: „KM,
„llilLLtissimi, ac! saeruur Kubcliaöoiiutns OrllinLm prorrw-

„voulli, itöruw atguo itorum Lvusiclörarö llobötis attente,

„guull onus twllio ultru appötitis. //uc-tenu« ttbà
„e«/-«, liöötguö vobis pro arditrio all ««vcKailla vota trau-

^,sire; grwll si tune (llrllinvin suseLporitis, ainplins non

^tioobit a proposito rLSikiro, «eck k)ea, eccc «e7>cc>e nec/-

„/cars e«t Hit I /c»unk«e^ Lt oastitatöiu, illo

„allsnvantö, sorvaro vpportöbit, argue ìa nllceke««cr ,aà-
„«kem'a «ernxe»- es«e 7na»ret^>ata« c prvinllo llum tonipus

„est, eu^itatv, et si in sanöto propvsito pvrsLVvrarö pta-

„Lvl, in nomiuL Oomini llue aoeLllitL." sl'ontik. roin. all

orll. Äubll.) — Die herrlichen Worte der Kirche üb rheben

uns einer eigenen, weitläufigern Beweisführung; die Kirche

hat uns also dadurch gesagt, als was sie die Weihe bc-

trachte, und wir haben bezeugt, daß wir es so verstanden

haben und auch fürderhiu so verstehen wollen und in ih-
rcm Dienste treu bleiben wollen. — Aber die Kirche hat

uns durch die Weihe nicht nur in ihren Dienst aufgenom-

men, sie hat uns auch dazu befähigt und bekräftigt.
— llm uns das Hochcrhabene unserer Würde und Bürde

zu veranschaulichen, führte sie uns Schritt um Schritt auf
den gehcimuißvollen sieben Stufen ei» in's Allerhciligste.

Zuerst, nachdem sie sich von der Fähigkeit und den guten

Sitten des zu Weihenden durch das Zeugniß der Gemeinde

überzeugt hat, nimmt sie uns auf als ihre Diener, — so-

dann übergibt sie uns die Sorge für ihr hl. Zelt, an ihrer

Thüre sollen wir steh'n und wachen, daß alles llnheilige
ferne bleibe von dem Heiligthum des Herrn, daß aber alle

Gläubigen sich versammeln zum Gottesdienste HOstiariat).
Sodann wurden uns die hl. Bücher zur Lesung übertragen

HLcctorat) im Fernern die Segnung der Catechumencn und

der nähere Dienst des Altars, immer fortschreitend bis uns

endlich im Presbyterat die Lehre und die Spcndung
der Sacrameute übertragen wurden. Das ist nun aber

die Aufgabe und der Zweck ecs Pricstcrthnms: Lehre und.

Sacrameute; diese überträgt uns die Kirche und nicht
der Staat und kein Staat und alle Könige der Welt können

mit aller' Machtvollkommenheit nicht eine einzige läßliche-

Sunde nachlassen. — Aber anch auf der andern Seite kvn-

neu alle Gewalten in der Welt den Priester nicht hindern,
die Sacraiuente ausznspeuden. Oder doch vielleicht die Ehe?

Die weltliche Gesetzgebung kann wohl durch Klauseln die

cioilrcchtliche Gültigkeit der Ehe bedingen, nicht aber den

sacramentalen Character; gerade wie die Civil-Ehe in Frank-
reich vor dem weltlichen Gerichtsstande nie angefochten, sou-

dcru als gültig angeschen wird auch ohne alle kirchliche

Einsegnung, — geradeso wird von der Kirche die vor ihrem

Forum eingesegnete Ehe als gültig anerkannt ohne alle und

jede fremde Einmischung; der Streit oder auch die gegen-

seitige llebereinkunft dreht sich nur um rechtliche Folgen,

z. B. bürgerliche Legitimation der Kinder w.

Wie bei der Spendung der Sacrameute, so auch bei der

Verkündigung der Lehre zeigt sich die Nothwendigkeit kirch-

licher Weihe und Sendung klar und bestimmt. „Man muß

Gott mehr gehorchen, als den Menschen, so hatten schon

die Apostel dem hohen Rathe geantwortet, als man ihnen
die Verkündigung des Evangeliums wehren wollte, fàt.
4, lp.) — Wohin müßte es mit der katholischen Wahrheit

kommen, wenn die hohe Landesregierung darüber zu ver-,

fügen hätte! Wir wären bald deutsch-katholisch oder hätten

gar eine „Natonalkirche", denn am guten Willen dazu fehlt
es bei gewissen Leuten nicht.



Den ersten Punkt dürfen wir abschließen; denn es ist

uns klar geworden, daß der Priester vor Allein und zu Al-
lcm der Weihe und des heiligen Characters bedarf und daß

diese Weihe von der Kirche und nicht vom Staate gc-

spendet werde und nur von ihr gespendet werden könne.

Die Staatsgewalt hat zwar in Folge ihrer verkehrte» Grund-

sätzc, sowie auch in Folge ihres nuzeitigen und höchst un-

billigen Mißtrauens gegen die kirchliche Hirarchie hemmende

Maßregeln getroffen und den Eintritt in's Priestcrthum
durch verschiedene Maßregeln (Staatsprüfungen ». s, w.)
versperrt, aber deßuugcachtct kann doch der Staat mit allen

Kanonen keinen Bischof zwingen, Jemanden zum Priester

zu weihen; der Staat kann eben die Weihe nicht geben;

die'Kirche ist es und sie allein, die den Priester sendet und

darum auch ist er ihr Diener und nicht Staats-Beam-
teter. Was die Staatsprüfungen 'angeht, so schützt

man sich wohl mit der nichtssagenden Ausflucht: man wolle

nicht die Weihe verhindern, sondern nur die Anstellung
eines Unfähigen verunmöglichcn 2c. Das ist nur eine ein-

fällige Ausflucht ; denn zum Ersten muß wohl der Bischof
zuerst und am Besten wissen, ob Jemand fähig und wür-

big sei, ein geistliches Amt zu verwalten; — und zum

Andern wenn ein Geistlicher im Kauton Schwyz oder Zug

fähig ist, warum sollte er denn nicht auch für die Aargaucr
und Luzcrner fähig sein Sind denn die nicht auch katho-

lisch, oder haben sie etwa eine besondere Religion?
(Schluß folgt.)

Des „Ichliicherlioten" Vcrküildstmt vor dem Richtcrstuhle

des Rechts, der Verminst und des kirchlichen Sinnes.

«5 (Mitgeth) In den Nummern '192 und 193, vom

13. und 14. August, bringt der „Schwcizerbotc" eine Ab-

Handlung über den V e r k ü n d st r e i t, welche einer

einläßlicheren Critik nicht entgehen darst Einsender dieß,

will aber solche so bündig als möglich ausüben, um so

mehr, da es keineswegs darum sich handeln kann, des

„Schweizcrbotcn" überreizten Kopf (oder den seines Corrc-

spvndcutcn, je nachdem) gehörig abzukühlen, sondern nur
das Publicum über die Verdrehungskunst des „Schweizer-

boten" und seines Einsenders zu behelligen.

Zuerst wäre man versucht, die ganze Abhandlung für
eine Schwadronade anzusehen, der kein Ziel und kein ein-

heitlicher Gedanke zu Grunde liegt. Arbeitet man sich aber

bis zum Schlüsse der beiden Leitartikel durch, so dämmert

es dem Leser unwillkürlich auf, daß er eine Eiatio pro
«lomo tiua (eine im Eigeninterressc gehaltene Rede) vor sich

hat, also wieder eine Ausgeburt eines Hofdicners in jchwar-

zer Livree, der sich, dazu noch selber näher bezeichnet als

ein Nicht-Aargaucr.*) Als ein solcher schimpft er nun
weidlich über jene katholischen Geistlichen, die der Hvchwst.

Bischof selber in mehrern seiner Schreiben „die getreue,
die gute Geistlichkeit" nennt, lobt dagegen diejenigen, welche

der Bischof als „Schwache und Pflichtvergessene" beseufzt,

als die „Wackern." Daß bei solcher Gesinnung auch dem

Character und der Handlungsweise des Bischofs Fußtritte
gegeben werden, ist sich wahrlich nicht zu verwundern, und

sie werden wohl nur schlecht „verwedelt" dadurch, daß in
einem Winkel beigefügt wird: „Wir klagen hiemit den Bi-
„schof nicht an, es ist ein Anderer und sind Andere, welche

„den Frieden und möglicher Weise den Bestand des Bisthums
„durch ihr Treiben in Frage stellen."

Die Quintessenz des Langen und Breiten ist Folgen-
des: „Die aargauischen Hofgeistlichen seien in der aller-

schlimmsten Lage, zwischen Hammer nud Ambos, sie strafe

man von beiden Seiten und doch in keinem Fall haben

sie Ehre davon, sondern nur Schande obendrein. Indeß
die wollte man noch schlucken, wenn man nur ohne
Schaden wäre. Es solle daher die Regierung von Aar-
gau angegangen werden, da sie im Allgemeinen begrcifli-
eher Weise die Civilverkündnn g nicht d ulden könne,
weil dadurch den Mischehen eine Mackel angehängt würde,
so solle sie im speciellen, d. h. nur in den Fälleu, wo ge-

finnungstüchtige, „wackere Hofgctstliche", die in der Klemme

seien, die Civilvcrtüudung deeretircn, und also

vor dem gleichen Gesetze, wie es in einer aargauischen
Republik sich gezieme, zwischen Person und Person
u nterscheide n."

Das ist, getreu aufgefaßt, der Inhalt. Welche An-
maßung, ja welche Ausgcschämtheit, welche Widersprüche
der Sätze unter sich, welcher Widerspruch des Ganzen mit
jeglichem Rechts begriffe, abgesehen von allem kirchlichen
oder confessionellcn Standpunkte! Ehre dem Aargau, daß,
der so spricht, sich als Aargaucr nicht zu bezeichnen wagt,
oder es nicht ist I — Doch untersuchen wir nun auch Ein-
zelhciten l

Nach etlichen einleitenden Worten heißt es: „Nicht die

ganze Geistlichkeit unsers Kantons ist au dem bischöflichen

Verbote Schuld," nein, es sind nur „einzelne heuchlerische

Schleicher", die „ihre engherzigen Bedenken über die Ver-
küudiguug der gemischten Ehen dem Bischof vorgetragen
und dieselben mit dem Firniß kirchlichen Eifers übertüncht
haben." — Wer hat dem Einsender des „Schweizerboten"
gesagt, ob die Bedenken gegen die fragliche Verkündigung
von aargauischen Geistlichen oper vom Ordinariat ausge-

gangen? Daß das Ordinariat mit Anfragen angegangen

') Der aber doch in Nr. IN den Kanton Aargau unsern Kanton
nennt und dessen Pfarrer unsere Pfarrer.



worden/ berechtigt zum Schlüsse noch keineswegs, daß die

anfragenden Geistlichen den Bischof rücksichtlich scines Ent-

schcides bestimmt haben. Wohl aber erklärt der Hochwst.

Bischof im Schreiben vom 33. Juli, daß er angefragt, so

antworten mußte, wie er antwortete, weil er, „zumal
„als Bischof, jedem nach der.Lehre und den Gesetzen der

„Kirche ihn Befragenden Wahrheit schuldig sei n. s. f."
Das zeigt doch gewiß, daß der Bischof gemäß seiner
Ueberzeugung entschieden habe. Dem Einsender des „Schwci-
zerboten" darf darum auch der Schimpf von „Heuchleri-

scheu Schleichern" getrost vor die eigenen Füße geworfelt
werden.

„Ein allgemeines Kirchengesctz, das die Verkündigung
gemischter Ehen verbietet, besteht nicht," behauptet hierauf
der „Schweizerbote" so ganz ungeuirt. — Das zeugt denn

doch von krasser Unwissenheit bezüglich der Gesetze und Ver-
ordnuugcn der katholische» Kirche im Ehcwesen. Die kirch-
liche Verkündung ist verboten wie überhaupt jede kirch-
lichc Cooperation — und dieß durchaus allgemein.")
Es will aber unser Hochw. Bischof nicht die Verkündung
an sich unterlassen wissen, sondern nur, daß, wo die Braut-
lente der katholischen Kirche und deren Gesetzen nichts dar-

nach fragen, jene nicht'kirchlich, sondern entweder vom

rc formtet en Pastor oder in Ci vil wer se stattfinde.
Damit wird auch die ganze, in folgenden Zeilen angebrachte

Tirade über die Nothwendigkeit der Verkündung beseitigt,
es handelt sich nur um deren kirchlichen oder außer-
kirchlichen Character, und es fällt auch hicmit die

oberflächliche Einwendung zusammen, daß, was dem Pric-
st er Sünde wäre, es auch dem Beamten sei. Dieser

als Laie vollführt ja einen bloßen Civilact und für civile

Zwecke.

Der „Schweizerbote" appellirt für den Nichtbcstand ei-

nes allgemeinen kirchlichen Berkündvcrbotes an den kirchen-

rechtlichen Artikel in Nr. 111? der „St. Z. Z." — Nach

oben Gesagtem ganz unnütz, und auch zudem schlecht au-

gebracht. Jener Artikel ist gar nicht fehlerfrei. Er citirt
für den Verkündbestand die d cuts ch v st erreicht sehen

Staaten, was ganz falsch ist, berichtet schief über

die oberrheinischen Kirchenprovinzen, legt die

Sache so dar, als ob in Bayern jetzt noch verkündet

würde, während nach sicherer Auskunft dieß nicht mehr gc-

schieht und auch in Würtemberg jeder Zwang abge-

schafft ist. Nur, daß für Bayern und Ungarn der

Apoftol. Stuhl früher Dispense gab, ist richtig, — und

eben das ist's, was ja auch der Bischof von Basel an-

strebte, und zwar unter Kenntnißgabe an die aarg. Regie-

5) Wir verweisen auf Schweiz. Kirchenzeitung Nr. 2l und ff., wo
die nähern Nachwcisungeu zu finden.

rung, wovon man aber den Erfolg durch die zwischcnhin-

eingeworfenen Gcwaltsmaßrcgeln hemmte. Also sich hat
es gerade die Negierung von Aargau zuzuschreiben, daß

ihre katholische Kantonsgeistlichkeit zur Stunde nicht ver-
künden darf; sie hat es durch ihre Gewalts-Bcschlüsse her

vorgerufen und wirft nun die Schuld dem Bischof zu.

Impertinent ist es, daß der Handlungsweise des jetzigen

Bischofs gegenüber die Gestaltung angezogen wird, die der

scl. Bischof Salzmann bezüglich der-Nerkündung rein-
protestantischer Ehen ertheilte. Als ob der jetzige Bi-
schof anders handelte. Einsender dieß kennt mehr als
einen Pfarrer, die auch hierüber anfragten und denen dieß

vom jetzigen Bisehofe zugegeben wurde, weil solche Ehen
keinen sündhaften Character an sich trügen, wie jene

im Trotze gegen die kathol. Kirche und Wahrheit gcschlossc-

neu, und weil hierüber kein kirchliches Verbot bestehe. —
Gerade hieraus erhellt aber offenbar, daß das bischöfliche

Verbot gegen die Verkündung uudispcnsirtcr Mischehen kei-
nes weg s aus „Intoleranz" gegen die Protestanten

erlassen worden, noch ein „Mal der Verachtung" ans

sie werfen sollte, sondern daß einzig die Wahrung der
Würde und Freiheit der eigenen (kathol.) Kirche
zu jenem Verbote nöthigte. Aber erhellt daraus nicht auch,

daß der „Schweizerbote" und seine Korrespondenten es dar-
auf abzielen mochten, den Conflict, den die Regierung
veranlaßte, zur Aufhetzung des rcformirten Kan-
to us theil es auszubeuten und sie sich zu diesem ver-

werflichen Zwecke selbst der grundlosesten Aussagen
gegen unsern Hochw. Bischof nicht entschlagen?

Ob sich wirklich „selbst ein römischer Prälat bei einem

schweizerischen Staatsmanne über ein solches Verfahren (des

Bischofs von Basel) mißbilligend in Ausdrücken ausgcspro-

cheu haben soll, die der „Schweizerbote" zu widerholen hier

nicht für geeignet findet", bleibe dahingestellt, da doch der

Correspondent mit den Ausdrücken nicht an's Tageslicht

hervorzutreten wagt. Vielleicht sind dieselben so schlimm

nicht, vielleicht sind sie dem Mangel au richtiger Kenntniß
des Thatbestandes auf Rechnung zu setzen; — immerhin,
da der römische Prälat so wenig als das von ihm Gesagte

bezeichnet wird, wollen wir uns von jedem Urtheil cnt-

halten.
Am Ende witzelt noch der Correspondent: „Dem Scha-

„den wäre leicht zu begegnen, wenn man von der Andcu-

„tung des Bischofs Gebrauch machte, daß es ihn freuen

„würde, wenn er für sie und mit ihnen leiden konnte.

„Nun könnte diese Freude erfüllt werden, wenn die Bußen

„der dem Land ergebenen Geistlichen dem Bischöfe

„an seinen Tafclgeldcrn innebehalteu und abgezogen würden."

Wir sind überzeugt, unserm Hochw. Bischof würd«

(Siehe Beiblatt Nr. 34.)
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hierüber kein graues Haar wacbscn. Es ist noch kein ka-

thokischer Bischof, der treu au seiner Kirche hing, des Hun-
gertodes gestorben, — und vielleicht wurde ihm solche schlaue

Buße so wenig Schaden bringen, als den getreuen Pfar-

rcriz, bezüglich derer in seiner christlichen Liebe der Ein-
sender des „Schwcizerboten" jammert, daß sie, die Schul-
digen, keinen Schaden erleiden!!

Naiv ist es übrigens, wie im vorliegenden Artikel des

„Schwcizerboten" selbst das Geständniß abgelegt wird, daß
den gegen ihre Kirche und ihren Obcrhirten widcrspensti-

gen Geistlichen nur Schande zukömmt, der opferwillige
Gehorsam der getreuen aber Ehre und Achtnng ärntet.

Recht so, das zeugt nicht nur, daß des katholischen Volkes
Kern noch gut gesinnt ist und durchblickt, was für Rechte

und Freiheiten seiner Kirche geziemen, sondern es zeigt

auch, daß das Volk es besser zu würdigen weiß, was die

Geistlichkeit ihrem Obcrhirten schuldig ist und wie abschcu-

lich eine offene oder geheime Widersetzlichkeit gegen ihn den

Geistlichen brandmarkt. — Darum aber eben dieser verzwci-

sclnde Nothruf im „Schweizcrbotcn" : „Schande und Scha-

„den fällt auf uns allein! Hilfe ist hoch an der Zeit u. s. st"

Katholische Geistlichkeit des Aargau's — Alle ohne Unter-

schied, — Hilfe wäre euch schon geworden, und würde

wohl nie so dringend nöthig gewesen sein, wären keine
Judasse unter euch!

ZöötHtU Trotz aller traurigen Er-

fahrungcn, welche die Klo stcra u fhebnn g der Schweiz

seit 1840 gebracht, fahren einige Staatsgewaltige fort, den

wenigen noch übergebliebenen Stiften nach dem Leben

zu streben. Rhein au scheint dermalen sich in einer be-

drohten Lage znbefindcn; die Regierung von Zürich
hat nämlich die diplomatische Vermittlung des Bundcsra-

thes nachgesucht, damit die Untern badischcn Beamtungen

kraft des kürzlich errichteten Staatsvcrtragcs, in welchem

das Epavenrecht aufgehoben ist, angehalten werden, Vcr-

kaufe von Gütern des Klosters Rheinau zu fertigen. (Die
großherzoglichen Unterbcamten verweigern einstweilen noch

die Fertigung j so lange das Kloster zu den Verkäufen nicht
seine Einwilligung gebe, und vom hl. Stuhl ans soll das
Kloster auf Nichteinwilligung instruirt sein.)

>- ìlàrslcht der Beitrügt der katholischen Zchwest an
ie» Vcr in der hl. l inihnt sur das Jahr >^5?/üe>.

l. Dwrch Eistir. Summa: «Ml» Fr. 22 Ct., nämlich:
Kt. Appenzell: 408 Fr. 44 Ct., KtGlarus: 204 Fr.
80 Ct., Kt G r a ub ü n dten mit Lichtcn stein : 1700 Fr.,
Kt. Sch affhausen mit Wichs: 15 Fr., Kt. Schwhz:
1738 Fr. 8 Ct., Kt. Unterwaldcn: 1775 Fr. 40 Ct.,

Kt. Uri: 605 Fr., Aus der Urschweiz eine Gabe 60 Fr.,
Kt. Zürich: Dictikon 14 Fr. 50 Ct.

2. Diärese Zinses. Summa: 11,286 Fr. 60 Ct., nämlich:
Kt. Aargau, wobei 100 Fr. Geschenk: 1360 Fr. 80 Ct.,
Kt. Bern, kathol. Jnragebieè: 2062 Fr. 65 Ct., Kt. Ba?
sclland: 46 Fr. 90Ct.,,Kt. Luzcrn: 4116 Fr. 37 Ct.

Kt. Solothurn: 1081 Fr. 10 Ct., Kt. Thurgau:
368 Fr. Kt. Zug: 1350 Fr. 17 Ct.

3. Diöcese 8t. stallen. Summa 3004 Fr. 68 Ct.

4. Diverse llnnsnmie. Summa: 1100 Fr. 80 Ct.

5. Diverse 8itlen. Summa: 2358 Fr. 65 Ct.

Aus verschiedenen Gegenden der Schweiz direct nach

Paris 200 Fr.
>-> " Bern. Den 15. August wurde ans Veranstaltung

des französischen Gesandten ein Doàeuw zu Ehren des Na-
p oleons-Fcstes in der katholischen Kirche gesungen. Ne-

ben der Diplomatie, welche zahlreich vertreten war, erschie-

ncn auch die obersten Vollziehungsbehördcn des Bundes und
des Kantons Bern in der Mehrzahl ihrer Mitglieder.

^ '-5 Luzcrn. Die „Lnzerncr-Zcitung" bringt eine Ge-

schichte des „Knöpflistcckens", und da heißt es, er habe sich

zuerst in der Hand des Kain befunden: es sei der Stock,

womit Kain seines Bruders Blut vergossen habe.

^ Der sardinische Minister in England hat irr Lu-

zcrn eine Stickerei ans der Zeit der „Jungfrau von
Orleans", der Johanna von Are aufgefunden. Die Sti-
ckcrei stellt die Jungfrau dar, wie sie vor Karl Vll. erscheint.

Die Kunstarbeit ist deutschen Ursprungs; die Kleidung der

Heldin entspricht ganz der Beschreibung, welche sich in den

Prozeßacten der Stadt Rouen vorfindet, wo sie von den

Engländern als Hexe verbrannt wurde.

Aargau. (Brief v. >2.) Abermals Schwei-
zerbötlichc Unrichtigkeiten! Der,, Schweizerbotc" hat
mit seinem Zorn gegen die Regcnsberger Adresse an den Hochw.
Bischof von St. Gallen nicht lange warten lassen; schon

ìn seiner Nummer vom 9. August ruft er sein Ach und
Weh darüber aus und sucht sich in seinem Jammer damit

zu trösten, daß die Adresse mit knapper Mehrheit beschlos-

sen worden sei. Wir müssen ihm hierauf bemerken, daß

5/5 der anwesenden Mitglieder für die Adresse stimmten;
ist das nun die knappe Mehrheit?

Ebenso wahrhcitswidrig ist es, daß der „Schweizerbotc"
in Ermangelung alles sonstigen Stoffes, die Capitclseröff-
nnngsrede,-welche Hr. Decan Saxer schon vor mehr als
einen: Vierteljahre hielt, itzt als eine Schimpfrede gegen
die Regierung bezeichnet. Dem Hrn. Decan Saxer, diesem

so sanften, bescheidenen und gcrechtigkeitsliebcndcn Herrn,
der so gerne dem Kaiser gibt was des Kaisers, aber auch

Gott was Gottes, diesem Herrn so etwas nachreden, ist.
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mehr als lieblos. Seine Rede war von einem so apo-

stolischen Geiste durchweht, und aus ihr sprach so schön

das Nechtsgefühl, sowie anderseits der Schmerz über die

verletzten Rechte der Kirche, ohne irgendwelche Herabwür-

dignng und Beschimpfung einer weltlichen Behörde, daß sie

nicht verfehlte, jedes wahrhaft Mholische Herz tief zu ergreifen.

Nachtrag. Der „Schweizerbote" meldete neulich, eine

von der Geistlichkeit des Frickthals ausgegangene Adresse,

nin den Hochw. Bischof um einstweilige Rücknahme des

Eheverkündungsverbots zu ersuchen, sei deßwegen nicht ab-

gegeben worden, weil die Adresse unerwartet in der Kir-
chenzeitnng erschienen sei, ehe sie dem Bischof überreicht war.

In der Nr. vom 7. d. erklärte die Kirchenzcitnng, fragliche

Adresse sei bis'zur Stunde gar nicht in ihrem Blatte er-

schienen. Hierauf sucht der „Schweizcrbot" in der Nr. vom

11. d. seine Wahrheitsliebe dadurch zu retten, daß er sagt,

die Adresse sei zwar nicht in der Kirchenzeitung, aber in
einein L u ze r n c r bla t tc abgedruckt erschienen. Nun kömmt

aber die Luzerner-Zeitung und erklärt schwarz auf

weiß, daß nun dieß ebenfalls völlig uittm hr sei. Das Organ
eines so hochgestellten Mannes, Nationalrathsprasioenten,

Regicrungsraths und Kirchcnrathspräsidenteu, sollte doch

„wohlerfahrener und aufrichtiger" sein!

ÄUöllttld. l-, n Rom. Krumm-und Gradstab.
Für einen Citramontanm, der schon beim Namen „Kirchen-

staat" 'in fieberhafte Zuckungen geräth, muß eS eine cigent-

liehe Wollust sein, seine Gläubigen mit schauderhaften Anee-

boten vom Räubcrwesen in Italien und insbesondere in

den Provinzen des Kirchenstaates zu ergötzen und von Zeit

zu Zeit die Schreckensinärchen von den Ränberhcldcn Pas-

satvrc, Lazzarini, Ricnzi u. s. w. aufzuwärmen. Hierin
leisten gewisse radicale Schweizerzeitnngcn Unübertreffliches,

ja das ist eigentlich das Gebiet für die Vollkraft ihrer Fc-

dervirtuosität. Und so oft sie „Nänberlis" spielen, so nu-

terlassen sie auch niemals den heilsamen Ausruf: „Sehet

da, wie geht es zu, wo der Krummstab regiert." Dagc-

gen könnte so ein ultramontaner Zeitungsschreiber in Ita-
lien seinen Lesern erzählen, wie viele große Dicbstähle in

jüngster Zeit in der Sebweiz, zumal in St. Gallen, mit

unerhörter Banditenfrechheit verübt worden, ohne daß die

dasige Justiz- und Polizeigcwalt der Passatvri und Nienzi

habhaft zu wcrdcu vermochte. Und selbige ultramontane

italienische Zeitung, welche vom „Räubcrlismachen" in der

Schweiz erzählen würde, tonnte dann auch etwa ausrufen:

'„Seht da, so geht es zu, wo radicale Gradstäbe") re-

gieren." Das St. Gallische Staatsblatt meldet im Weitern,

*) Dsis Wappen des Zicmtonê St. Gallen zeigt einen ganzen Bündel

Gradstäbe, setzt der „Wahrheitsfreund als Note bei.

es hätten sich viele Notable ans der Umgegend von Ferrara
an die Regierung in Rom gewendet, „damit ihnen für die

vielen Abgaben, wenigstens Sicherheit des Lebens lind des

Eigenthums werde." Man sagt, es sei Gleiches unter Hin-
Weisung auf die vielen Abgaben auch in unserm Lande ge-

schehen. Ob es wahr ist, wissen wir nicht; Thatsache aber

bleibt es, daß mancher Bewohner oer am meisten bedrohten

Gegend in jüngster Zeit sein Eigenthum nnllr den bcsvn-

dcrn Schutz von großen Hunden steilen zu müssen glaubte
und daß selbst die allergrößten St. Bernhard s-Hunde
in der Schweiz die Gotteshäuser nicht immer zu schützen

vermochten.

Wir sind weit entfernt, das italienische Räubernnwcsen,
das der berühmte englische Cardinal Wisemann als einen

„Fluch für Italien" bezeichnet hat, irgendwie in Abrede zu

stellen oder zu beschönigen. Aber es ist eine Schlechtigkeit

sonder Gleichen, wenn man es wagt, dieses verbrecherische

Treiben, welches seinen Halt und seine Kräfte ans der Nc-

volution und ihrer verkommeneil Partei gezogen hat, dem

Krnmmstabe auf Rechnung zu schreiben, welcher unausgc-
setzt alle Mittel anwendet, um dasselbe auszurotten. Der

erwähnte ausgezeichnete englische Gelehrte bemerkt, daß das

Banditenthnm, welches sich seit einigen Jahren in den nörd-

lichen Provinzen des Kirchenstaates gezeigt habe, als Folge
einer Störung der öffentlichen Ordnung durch die Ncvolu-
iioil angesehen werden müsse. „Und wieder," sagt derselbe

weiter, „wird die Folge eines abnormen Zustandes dem

normalen Zustande zur Last gelegt und der gesetzliche Sou-
verän für die Uebel verantwortlich gemacht, welche die

Empörung gegen ihn nach sich gezogen hat; und

diejenigen, welche im Jnterresse der Revolution schreiben,

führen zu Gunsten derselben die Nothwendigkeit der Besci-

tignng eines Uebels an, welches die Revolution selbst er-

zeugt hat." — Es ist übrigens, (bemerkt der „Wahrheits-
freund") von den Revolutionären Zeitungen und von an-
dern Mazzinischcn Blättern gar nicht edel und conséquent,

dgß sie ihre Sympathie mit den Uebcrrestcn der Revolution

verleugnen.

Italien. Loreto. Vor Kurzem hatten wir, innerhalb
5 Tagen gegen 4l)vl) Pilger aus Neapel, deren Andacht

allgemein sehr erbaute. Diese ganze Schaar ist nun nach

Assist abgereist, dort den Portinnenla-Ablaß zu gewinnen

(goràw lli /Issisi). Nach deren Abgang, als die Stadt
Loreto wieder ihr ruhiges Aussehen gewonnen,

' ward sie

heute wieder durch die Ankunft dreier Kutschen ü 4 Pferden

freudig aufgeregt, in deren erster sich II. kais. HH., der

Erzherzog Ferdinand Maximilian, Statthalter der Lombar-

dei und Venedig, und dessen durchlauchtigste. Frau Gcmah-

lin Charlotte befanden. Die erhabenen Pilger begaben sich

alsoglcich, ohne zuvor im Gasthofc abzusteigen, in die Kirche,
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wo sie in der cmsn Santa einer hl. Messe beiwohnten, und

darauf den Schatz besichtigten. Ihre allbekannte Frömmig-
keit bewunderten auch die Loretaner, obwohl sie gewohnt

sind, so viele andächtige Pilger in ihrer Stadt zu sehen.

Sardinien. Neuerer Entschließung des Ministeriums
zu Folge soll doch die herrliche Kirche St. Michcle, und

die eben so herrliche Saeristei verschont bleiben. Nur ei-

nige Betten werden in die an die Saeristei angebaute Kam-

mer verlegt werden.

Frankreich. Paris. Es besteht hier eine Gesellschaft

unter dem Patronate des hl. Francisons de Regis; der

Zweck des Vereins ist, die kirchliche und Civil-Ehe armer
Leute zu vermitteln und außereheliche Kinder zu lcgitimiren.
Diese EJstlischaft, welche bereits 182k gegründet wurde,

hat kürzlich ihre Jahresrcchnnng pro 1857 abgelegt. Sie

Zahl der durch den Verein bewirkten Ehen im Laufe des

verflossenen Jahres für Paris beträgt 872; davon haben

18 wegen Verwandtschaft die Dispens erfordert; für das

Weichbild der Hauptstadt 424. Unter den in Paris selbst

vermittelten Ehen sind 3 zwischen Katholiken und Protcstan-

ten zu bemerken. Die Zahl der legitimirten Kinder belauft

sich in Paris arcs 472 ; im Weichbild auf 251. Seit sei-

ner Stiftung hat der Verein in Allem 86,746 Ehen vcr-

mitteilt und AI,538 außereheliche Kinder lcgitimiren lassen.

Oesterreich. Wien. (Zur Musik des Mittelal-
ters.) Den Verehrer» der alten Tonkunst und des alten

Kirchengesanges können wir hicmit die erfreuliche Nachricht

mittheilen, daß die k. k. Hof- und Staatsdruckcrei schon mit
der Drucklegung der neuen und interessanten Chorallehre

von Scb. Stehst» beschäftigt ist, und daß dieselbe binnen

3 Monaten erscheinen dürfte. Nach dem Urtheile der Kunst-

verständigen, die diese Chorallchrc schon im Manuscript gc-

prüft haben, soll dieselbe ein ganz neues Licht über die

Musik des Mittelaltcrs verbreiten und der Choral in einer

Euphonie darin erscheinen, die den größten Musiker zu

überraschen im Stande ist. Es war nie glaubwürdig, daß

das Alterthum in der Musik nichts besseres als den hcnti-

gen holperigen Choral gelabt haben soll, wie man uns

schon seit 258 Jahren glauben machen wollte; denn wegen

dieses Gesanges hätte Guido von Arezzo unmöglich zu ei-

nem Weltruhmc gelangen können, der im 11., 12. und 13

Jahrhundert über das ganze Abendland ertönte. Das Räth-
scl ist nun gelöst; man hat daS alte Tonsystem una die

alte Tonschrist nicht mehr verstanden, daber auch die tiefe

Bedeutung der alten Pfundnoten nicht mehr erkannt, hinter
denen der herrliche und majestätische Kirchengesang verbor-

gen ist. Es gehörte ein tiefmusikalischcs Gemüth und ein

Rieseneiser dazu, um das Mittelalter in dieser Beziehung
wider kennen zu lernen- -So einfach das System ist, soll
es doch wegen der unvollständigen alten Tonschrift gründ-

lichc musikalische Kenntnisse erfordern, run den Choral nach

seinen Grundgesetzen singen zu können. Dieser Umstand mag

auch beigetragen haben, daß er so sehr in Verfall gcricth,

und daß selbst die Chorallehrcr nichts mehr davon verstau

den. Der Berichterstatter hat nur 3 von Stehlin übersetzte

Stücke gehört; ein Salve Regina, ein Stabat Mater und

ein Kyrie; diese genügten aber, um ihm ganz andere Be-

griffe von oer mittelalterlichen kirchlichen Tonkunst beiznbrin-

gen, als er bisher davon gehabt. Wie herrlich, wie tief

musikalisch und religiös ist diese Mnsikgattung, wenn sie

verstanden wird.
Amerika. Das nordamerikanische Cabinet hat den ge-

rechten Forderungen des katholischen Erz bisch ofs
von Californien - willfahrt und die in früheren Zeiten

von der Negierung der katholischen Kirche geschenkten und

dann wieder entzogenen Territorien an selbe zurückerstattet.

„Wir zollen unsere Huldigung — sagt der „Univers" —
dem Billigkeitsgcfühl des Washingtoner Cabinets, das sich

über die ungerechte Eifersüchtelei eines liberalen Fana-
tismus erhebt! Wir müssen auch die seltsame Thatsache

vernehmen, daß die Jesuiten, die, aus Piémont vertrieben,

vor einigen Jahren in Californien eine Zuflucht gefunden,

nicht blos dort Freiheit und Ruhe, sondern selbst eine sichere

Znfluchtsstädte in den alten Klöstern gefunden, die die

Regierung der Kirche zurückerstattet. '

Lltcr atu r.

Sämmtliche hier empfohlen- Werke sind in der Schcrer'schen Buch-
Handlung in Svlothuri: zu baden.

- n ChiMwtctlMcr der Geschichte des Mittclaltcrs,
nach den Meisterwerken der Geschichtschreibung
alter und neuer Zeit von Or. A. SchoppiM. (Schaff-
Hausen. Hnrter 1858. S. 652. Preis Fr. 5 76 Cts.) Je-
der Katholik ist hcntzutage überzeugt, daß es nicht genügt,
nur gute Lesebücher der Geschichte zu haben, sondern
daß gute geschichtliche Lehrbücher für alle Stände
der menschlichen Gesellschaft um so nothwendiger sind, da

leider die irr- und ungläubige geschichtliche Literatur das

Iluheil nur zu viel gestiftet hat. Mit wahrem Vergnügen
begrüßen wir daher vorliegendes Buch, dessen Verfasser sich

zur Aufgabe gesetzt hat, ,M)aracterbilder der allgemeinen
Geschichte" nach den bewährtesten Gcschichtswerken in ka-
tholi scher'Richtung zusammenzustellen, und der im vor-
liegenden Bande mit dem M it tel alter begonnen hat,
wahrscheinlich - eil die katholischen Characterc dieser Epoche
am meisten entstellt und verunstaltet worden sind. Hr I)e.
Schöppner macht keinen Hehl über den Geist seines dan-
kenswcrthen Unternehmens, er beweist dadurch selbst seinen

offenen, unparteiischen, ehrlichen Character, der leider bei

so vielen modernen Geschichtsschreibern vermißt wird. So
sagt er unter Anderin über die Motive, welche ihn zur
Heransgabe bestimmten : „Ein sehr erhebliches Motiv zur
Herausgabe dieses Lesebuchs lag in Betracht der -nicht blos
ungerechten, sondern geradezu unnatürlichen und unhistori-
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schen Verkürzung der Kirchcngeschichte in der Mehrzahl neue-

rer Lehr- und Lesebücher, Erst als man sich im Leben von
der Kirche bereits geschieden, bemerkt H öfter richtig, ward
auch die Geschichte" der Kirche von der allgemeinen Geschichte

getrennt, im Schulunterricht aber gerade nur so viel oder

so wenig beibehalten, um von der welthistorischen Beden-

tung der Kirche die schwächste oder die unwürdigste Vorfiel-
lung zu geben. Daher die Berge von Vorurthcilcn, welche

heutzutage zwischen den Gebildeten und der Kirche Christi
aufgcthürmt liegen, daher die Unfähigkeit und Ungeschickt-
heil" selbst höherer Staatsbeamten, kirchliche Verhältnisse,
sofern sie auf historischem Boden ruhen, zu würdigen. Wir
wollen naheliegenden Betrachtungen nicht weiter Raum ge-

ben, wohl aber das Wort eines charaktervollen Geschichts-

schreibcrs hier in Erinnerung bringen. „Die Geschichte
der Kirche," sagt Heinrich Leo so treffend als wahr,
„ist seit Constantin dem Großen durchaus der
Kern, die Seele und das eigentlich Lebendige
in der Universalgeschichte," Ju diesem Sinne
hat die Weltgeschichte die Geschichte der Kirche zu berücksich-

tigen."
Bezüglich der Ausführung beobachtete der Verfasser fol-

gende Leitpunkte: „Bei weitem die Mehrzahl unserer Cha-
racterbilder wurde aus Haupt- und Meisterwerken der Gc-
schichtschrcibung entlehnt, in der Regel verkürzt, doch wort-
getreu, oft aus sachlichen oder methodischen Gründen, le-
arbeitet. So erhält dieses Lcscbnch in gewissem oWnnc den

Character einer historisch«: Chrestomathie, wodurch zahlreiche
Studirendc, denen außerdem die Meisterwerke der Geschieht-

schreibung unbekannt blieben, wenigstens annähernde Be-
kanntschaft mit ihnen machen und die Anregung zu wciteru
Studien erhalten können. Und sollte es denn überhaupt
nicht gerathener sein, anstatt die zahllosen Renbearbeitun-

gen zu vermehren, der stndirenden Hngcnd einmal die schon

vorhandenen Bilder von Meisterhand vorzuführen, vollen-
dete, wahrhaft erhebende und ansprechende Gemälde, seien
cs nun einfache, treuherzige Erzählungen alter Chronisten,
oder kunstvollere Darstellungen neuerer Geschichtschreiber,
seien cs gelungene Porträts großer Characters, oder Gen-
rcbildcr aus "dem Cullnrlebcn verblichener Generationen.
Hinsichtlich dcr Auswahl der Schilderungen darf wohl kaum
bemerkt werden, daß nicht blindlings zugegriffen, sondern
mit Sorgfalt geprüft und verglichen wurde, um unter vcr-
schieden«: Darstellungen die bessere aufzufinden. Natürlich
war die Rücksicht auf formelle Vollendung jener auf histo-
riscke Wahrheit unterzuordnen. Dein: wir verstehen unter
einem Geschichtsbuch vom katholischen Standpunkt keines-

wegs ein solches, welches die Wahrheit der Thatsachen zu
Gunsten des Katholicismus beeinträchtigte, oder Urtheile
auf unerwiesenc Thatsachen gründete, — ein Verfahren,
wodurch sich zahlreiche protestantische Geschichtsbücher an der

öffentlichen Meinung und an der Einigung deutscher Na-
tiou noch täglich versündigen, — vielmehr ist die ausdrück-
liche Bezeichnung „katholischer,, Geschichts- und Lehrbücher
erst durch die überhandnehmende Ungebühr protestantischer
Tendenz in Literatur und Schule hervorgerufen worden,
und hat zunächst den Sinn dcr Abwehr unhistorischcr Ent-
stellungcn, Vermuthungen, Vcrläumdungcn. Hieraus erklärt
es sich cyich, warum gerade solche Begebenheiten, welche,

vorzugsweise cinscitigprotestantischer Auffassung unterliegen,
besonderer Aufmerksamkeit würdig waren."

Wir wünschen dem Buche eine entsprechende Verbreitung
der katholischen Lcsewelt, denn was nützt cs, gute ka-

thvlische Bücher zu schreiben und zu drucken, wenn dieselben

nicht beuützt werden.

Schweizerischer Pius-Verein.

Ortü-Vermie haben sich gebildet in Ob erc u d i n gen,
in Böttstein und in Langn au (Kt. Aargau).

Vlrînillkillig für eingesandte Jahresbeiträge von den Orts-
Vereinen Schw y z, O beren d i n gen (Kt. Aargau), D a g -

mcrsclleu (Kt. Luzcrn).

Für die chiiiislicschiidjgtc» Pftrrcr des Anrgüii'S sind
bis 15. August gesammelt worden:

Durch die „Botschaft" Fr. 964. 8»
Durch die „Kirchenzcitung" „ 100. —
Durch den „Katholik" „ 38. —

Summa bisheriger Sammlung: Fr. 1163

Pcrsonal-Cbronik. Ernennungen. sThurgan.) Die katholisch?
Kirüigemeindc Fischingen wählte vcn Hochw. H>». W. Elsener von
Menzingcn, dato Pfarrer in Rickcnbach, zu ilirem künftigen Scelsor-
ger. — sFreiburg f Se. Hochw. Coadjutor Äeby sBruder Sr. Gn.
des Pröpsten) und Se. Hochw, .vr. iüuilterct, FelVpfarrcr in Neu»

pel, sind vom Staatsrathe zu Chorherren des St. Nicolausstiftes er-

nannt, worden. — Hochw. Hr. Pillvnel kömmt als Pfarrer nach

Villarepos.

Voirigvncks. In der Extrabeilage zu Nr. IN dcr K irchciizcitung
b. l>. in dem bischöflichen Schreiben an die Regierung Aargaüs, ist

in L nie 7 des Textes zu lesen: „in meiner Zuschrift vom kö. Mai
laufend en Jahres, statt: letzten Jahres.

Das Pnckmml Mîlà àcw« in Brig.
Das Erzichungshaus Spiritus Sanetus, welches ill Brig

mit dem Aufang dcs Octobers l. I. eröffnet wird, macht
cs sich zur Aufgabe, Jüugliugcu cille Erziehung nach ka-

tholischcn Grundsätzen und eine umfassende, intellectuelle
Bildung zu geben. Mit dcr Erziehung umfasst sich ein
Verein von Priestern.

Jünglinge, welche den classischen Studien sich widmen,
finden in dem Erziehungshausc, welches mit dem Collegium
verbunden ist, eine vollständige Ghmnasial-Bildung.

Für Jünglinge, welche eine umfassende Bildung wün-
scheu, ohne sich jedoch dem Studium dcr lateinischen und
griechischen Sprache zu widmen, ist eine Realschule erricht«,
in welcher alle Gegenstände, die zu einer industriellen Bit-
dung nothwendig sind, gelehrt werden.

Nebst dcr Geistes- und Hcrzeusbilduug werden die Er-
zicher dahin arbeiten, daß das ganze Benehmen der Jünglinge
gefällig, angenehm und empfehlend werde.

Das Kostgeld ist auf 3l) Fr. per Monat bestimmt.
Der Unterricht" in den obligatorischen Lehrgegeuständen ist
unentgeltlich. Der Prospectus wird auf Verlangen mitgc-
theilt.

Aufragen sind zu richten an den

Director dc6 Erzichungshauseö in Brig.
Schweiz, Kt. Wcillis.

Im Verlage von G. I. Manz in Rcgcnsburg ist erschienen
und durch alle Buchhandlungen zu beziehen, in Solothurn durch
die Scherer'sche Buchhandlung:

Hörmann, A., Ablaß- und Jubiläums-
predigten. 1. Bündchen. 8. Fr. 1. 75.

Verlag der Scherer'sche» Buchhandlung tn Solothurn. Druck von B. Schwendimann in Solothurn.


	

